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Merkblatt  
vorhabenbezogene Bauartgenehmigung gemäß § 16a BauO Bln 
Zustimmung im Einzelfall gemäß § 20 BauO Bln 
Fassung Juli 2018 

Aufgrund der Verordnung über die Übertragung von Aufgaben auf das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt-Übertragungsverordnung - DIBtÜV) vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 398) ist ab 1. Oktober 2018 das 
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) zuständig für die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung und den 
Verzicht darauf im Einzelfall (§ 16a BauO Bln) sowie für die Zustimmung und den Verzicht auf Zustim-
mung im Einzelfall für Bauprodukte (§ 20 BauO Bln). 

Anträge ab dem 1. Oktober 2018 sind direkt an das 

Deutsches Institut für Bautechnik 
Kolonnenstr. 30 B 
10829 Berlin 
Tel.: +49 (0)30/ 78730 -0 
Fax: +49 (0)30/ 78730 -320 
E-Mail: dibt@dibt.de 

zu richten. Bis zum 15. September können vollständige Anträge noch bei der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Oberste Bauaufsicht  
Württembergische Straße 6 
10707 Berlin 

eingereicht werden; ist ein Antrag nicht entscheidungsreif, erfolgt die Rücksendung an den Antragsteller, 
damit dieser den Antrag ab dem 1. Oktober 2018 an das DIBt richtet. 
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